



FOLGENDE UNTERLAGEN SIND BEI DER GEMEINDE EINZUBRINGEN FÜR 
LUFWÄRMEPUMPE,
KLIMA- UND LÜFTUNGSANLAGEN,
TROCKNUNGSANLAGEN

|_| 	Baupläne samt Baubeschreibung 1-fach, bestehend aus:

	- Grundrisse im Maßstab M 1:100
	- techn. Beschreibung

|_| 	Mitteilung bewilligungspflichtiger technischer Einrichtungen

|_| 	Beiblatt zur technischen Beschreibung (nur bei Klimaanlage bzw. Luftwärmepumpe) 

|_|	Vollendungsanzeige mit Bestätigung des Bauführers bzw. Bauausführenden sowie eines befugten Elektrounternehmens.
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[bookmark: _Hlk112741049]MITTEILUNG BEWILLIGUNSPFLICHTIGER 
TECHNISCHER EINRICHTUNGEN
[bookmark: _Hlk126568337]gem § 3a Salzburger Baupolizeigesetz (BauPolG)


Name der/des Antragsteller/s		□ Zutreffendes bitte ankreuzen
	Vor- und Zuname, Bezeichnung der juristischen Person	Geburtsdatum

[bookmark: Text5][bookmark: Text27]     	     


	Anschrift

     


	Tel. Nr. (tagsüber erreichbar)

     

	E-Mail-Adresse

     




Ausführungsort der baulichen Maßnahme / Baustelle
	Grundstück Nr., Einlagezahl, Katastralgemeinde

Gst Nr.:      	EZ:      	KG:      


	Objektadresse

     





Name der/des Grundeigentümer/s
	Vor- und Zuname, Bezeichnung der juristischen Person	Geburtsdatum

     	     


	Anschrift

     
     





Beschreibung der baulichen Maßnahme Maßnahme
	Bezeichnung des Bauvorhabens gem § 2  BauPolG (Zutreffendes ankreuzen)

|_|	Errichtung oder erhebliche Änderung von Luftwärmepumpen

|_|	Errichtung oder erhebliche Änderung von Klimaanlagen

|_|	Errichtung oder erhebliche Änderung von sonstigen technischen Einrichtungen


	Kurzbeschreibung der baulichen Maßnahme:

     
     
     
     
     
     
     
     
     





Name der/des Verfasser/s der Unterlagen
	Vor- und Zuname, Bezeichnung der juristischen Person

     


	Anschrift

     
     


	Tel. Nr. (tagsüber erreichbar), und E-Mail-Adresse

     





Bei Luftwärmepumpen und Klimaanlagen:
	[bookmark: _Hlk191884409]
Luftwärmepumpen und Klimaanlagen sind einem Mitteilungsverfahren nur zugänglich, wenn deren Schallemissionen einen Grenzwert von 40dB (A) bei Tag und 33 dB (A) bei Nacht an der nachbarlichen Grundstücksgrenze nicht überschreiten. Bei Standorten, die im Flächenwidmungsplan als Reine Wohngebiete ausgewiesen sind, reduziert sich der Nacht-Grenzwert auf 30 dB (A).

Die Voraussetzungen werden durch die geplante Luftwärmepumpe erfüllt:

|_| ja		|_| nein





[bookmark: _Hlk112740743]Der Mitteilungen sind anzuschließen:
	
1. eine Bezeichnung bzw. Beschreibung der geplanten Maßnahmen 	|_| liegt bei

2. planliche Darstellungen, soweit diese zur Erkennbarkeit der Einhaltung
der gesetzlichen Vorgaben erforderlich sind 	|_| liegen bei

3. bei Luftwärmepumpen eine Bestätigung über die Einhaltung der 
Schallgrenzwerte an den nachbarlichen Grundstücksgrenzen. 	|_| liegt bei
(Beiblatt für Luftwärmepumpen/Klimaanlagen im Mitteilungsverfahren)

4. bei Klimaanlagen eine Bestätigung über die Einhaltung der 
Schallgrenzwerte an den nachbarlichen Grundstücksgrenzen.	|_| liegt bei
(Beiblatt für Luftwärmepumpen/Klimaanlagen im Mitteilungsverfahren)




[bookmark: _Hlk112739607]


Unterfertigung der Mitteilung

durch den Antragsteller, der gegenüber der Baubehörde für die Richtigkeit der Unterlagen haftet.




[bookmark: Text13]     
Ort, Datum	Unterschrift der/des Antragsteller/s



Der Verfasser der Pläne und technischen Beschreibung bestätigt ausdrücklich, über die gesetzlich erforderliche Planungsbefugnis zu verfügen und haftet gegenüber der Baubehörde für die Richtigkeit der Unterlagen. Der Verfasser der Unterlagen bestätigt weiters, dass alle im Zeitpunkt der Mitteilung
geltenden baurechtliche Anforderungen eingehalten werden. 
Die Vollständigkeit, Sicherheit und gefahrlose Benützbarkeit der Gesamtanlage wird bestätigt.




     
Ort, Datum	Stempel und Unterschrift des Planverfassers der Unterlagen
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BEIBLATT BETREFFEND DEN EINBAU EINER 
LUFTWÄRMEPUMPE / KLIMAANLAGE
[bookmark: _Hlk87450196][bookmark: Kontrollkästchen9]gem § 3a Salzburger Baupolizeigesetz (BauPolG)                                                           |X| Zutreffendes bitte ankreuzen

	Name und Anschrift der/des Antragsteller/s:
     

Ausführungsort der baulichen Maßnahme: 
Grundstück Nr.:      	Einlagezahl:      	Katastralgemeinde:      

Objektadresse: 
     


	

	Anlage:
|_| Luftwärmepumpe	|_| Klimaanlage

Lage der Außeneinheit:
|_| freistehend		|_| am Dach des Gebäudes
|_| an der Fassade des Gebäudes		|_| im Gebäude

Flächenwidmung lt. Salzburger Raumordnungsgesetz 2009:
|_| Bauland – Reines Wohngebiet	|_| sonstiges Bauland




	Planungsenergieausweis Zeus-Nr. (sofern gemäß § 17a BauPolG erforderlich):
     





	Markenname, Typenbezeichnung, Lieferant:
     

Heizleistung (A7/W35)/Kälteleistung:
     


	


Kältemitteltyp, Kältemittelmenge:
     




Diese Anlage liegt dem hier angeführten Planungsenergieausweis zugrunde.

Bei Situierung im Gebäude ist die technische Einrichtung in den jeweiligen Grundrissen der beiliegenden Einreichpläne ersichtlich bzw. ist bei Situierung am Gebäude bzw. bei freistehender Aufstellung die Lage im beiliegenden Lageplan 1:500 mitsamt Darstellung der maßgeblichen Abstände zu den Nachbargrundgrenzen eingetragen.
[bookmark: _Hlk191887706]
Bei Luftwärmepumpen:
	Luftwärmepumpen sind einem Mitteilungsverfahren nur zugänglich, wenn deren Schallemissionen einen Grenzwert von 40dB (A) bei Tag und 33 dB (A) bei Nacht an der nachbarlichen Grundstücksgrenze nicht überschreiten. Bei Standorten, die im Flächenwidmungsplan als Reine Wohngebiete ausgewiesen sind, reduziert sich der Nacht-Grenzwert auf 30 dB (A).

Die Voraussetzungen werden durch die geplante Luftwärmepumpe erfüllt:

|_| ja		|_| nein




Die Einhaltung der ÖNORM EN 378 iVm der F-Gas-VO 517/2014 wird bestätigt.

Weiteres wird bestätigt, dass hinsichtlich des Betriebes der Anlage die Kälteanlagenverordnung (BGBI. Nr. 305/1969 idgF.) eingehalten wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses gegenständliche baubehördliche Verfahren eine allenfalls erforderliche zivilrechtliche Zustimmung odgl nicht ersetzt.



     
Ort, Datum		Stempel und Unterschrift des Verfassers der Unterlagen
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VOLLENDUNGSANZEIGE
gem § 17 BauPolG


Name der/des Antragsteller/s		□ Zutreffendes bitte ankreuzen
	Vor- und Zuname, Bezeichnung der juristischen Person	Geburtsdatum

     	     


	Anschrift

     


	Tel. Nr. (tagsüber erreichbar)

     

	E-Mail-Adresse

     





Beschreibung der baulichen Maßnahme
	

|_| Luftwärmepumpe	|_| Klimaanlage

|_| Lüftungsanlage	|_| Trocknungsanlage

|_| sonst. Anlagen 






Ausführungsort der baulichen Maßnahme
	Grundstück Nr., Einlagezahl, Katastralgemeinde

Gst Nr.:      	EZ:      	KG:      


	Objektadresse

     





Bauführer bzw. Bauausführender gem § 11 Abs 2 bzw. § 11 Abs 1 BauPolG
	Vor- und Zuname, Bezeichnung der juristischen Person

     


	Adresse

     
     





Die Aufnahme der Benützung der Anlage bzw. Anlagenteile wird angezeigt.

Gleichzeitig wird hinsichtlich der nachstehend beschriebenen, geringfügigen Abweichungen ersucht, diese zu genehmigen bzw. zur Kenntnis zu nehmen. Der Bauherr ist in Kenntnis, dass eine Aufnahme der Benützung der Anlage nur erfolgen darf, wenn die gegenständliche Anzeige vollständig eingebracht ist. 

Beschreibung der Abweichungen bzw. ergänzende Bemerkungen:

     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





     
Ort, Datum		Unterschrift der/des Bauherrn



Bestätigung des Bauausführenden bzw. Bauführers (Installationsfirma)             Nicht zutreffendes streichen
	
- über die Dichtheit der Anlage;
- über die Vollständigkeit, Sicherheit und gefahrlose Benützbarkeit der Gesamtanlage;



gemäß § 17 Abs 2 Z 1 BauPolG.


Beschreibung der Abweichungen bzw. ergänzende Bemerkungen:

     	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





     
Ort, Datum		Unterschrift / Stempel des Bauführers bzw. Bauausführenden









Bestätigung (Attest) betreffend Elektroinstallation (Elektrounternehmen)
	
Die bei der gegenständlichen technischen Anlage ausgeführten (überprüfte) Installation entspricht den durch das Elektrotechnikgesetz idgF und dessen Durchführungsverordnungen verbindlich erklären bzw. im Anhang enthaltenen Sicherheitsvorschriften (ÖVE-Vorschriften).





Beschreibung der Abweichungen bzw. ergänzende Bemerkungen:

     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





     
Ort, Datum		Unterschrift / Stempel des Elektrounternehmens


image1.emf
Hinweise:     -   Die bauliche Maßnahme (technische Anlage) bedarf  gem § 3a Salzburger Baupolizeigesetz (BauPolG) eine r Mitteilung  der Baubehörde.   -   Gemäß § 17 Abs 1 des BauPolG darf die Benützung der Anlage erst nach vollständigem Vorliegen der  geforderten Nachweise aufgenommen werden.  
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